
Gesellschaft

Tausende Menschen in beiden christ-
lichen Kirchen mussten sexualisierte 
Gewalt von Priestern oder Pastoren 
erdulden. Nur wenige Täter wurden 
verurteilt. Foto: Felix Kästle/dpa 

Letztlich 
schützt 

die Politik die 
Kirchen, indem 

sie nichts 
an den Verjäh-

rungsfristen 
ändert.

Norbert Denef, 
von sexualisierter Gewalt 

betroffen 

N
orbert Denef ist einer der 
ersten Betroffenen, die 
ihren Missbrauch durch ka-
tholische Geistliche öffent-
lich gemacht haben. Das 
war 1994. Im Jahr 2005 war 

der heute 74-Jährige der Erste, der als 
Missbrauchsbetroffener eine Entschädi-
gung durch seine Kirche durchsetzen 
konnte. 25 000 Euro erhielt er vom Bistum 
Magdeburg für den Missbrauch durch 
einen Priester und einen Organisten im 
heimatlichen Delitzsch. 

Die wöchentlichen Übergriffe hatten 
begonnen, als Denef zehn Jahre alt und 
Messdiener war. Sie endeten mit seiner 
Flucht aus Delitzsch als 18-Jähriger. Erst 
als er die 40 überschritten hatte, konnte 
Denef – Vater von zwei Kindern – sein 
Schweigen brechen. Er redete 1993 in 
seiner Herkunftsfamilie erstmals über 
den Missbrauch und sein Leid, im Beisein 
der Täter. Strafrechtlich waren die Taten 
verjährt. Der Priester starb unbehelligt, 
der Organist blieb es.

Weil er nicht weiter geschwiegen hat-
te, wurde Denef von seiner Familie ver-
stoßen. Bis heute sprechen seine Ge-
schwister weder mit ihm noch mit seiner 
Frau oder den erwachsenen Kindern. 
„Diese Ausgrenzung tut weh“, schildert 
Denef, der inzwischen in Scharbeutz an 
der Ostsee wohnt, seine Gefühle. Er er-
lebt weitere Ausgrenzung in der Kirche. 
Er fordert 450 000 Euro für Arztbesuche, 
Therapien, gesundheitliche Schäden. 
Das Bistum bot ihm zunächst Schweige-
geld an. Als Denef sich 2003 beim Papst 
über diesen Umgang beklagte, schrieb 
Johannes Paul II. ein halbes Jahr später, 
er bete für ihn, dass er vergeben könne.

Viele Missbrauchstaten sind verjährt
Spätestens 2010 begann eine breite Öf-
fentlichkeit zu begreifen, dass Fälle wie 
der von Norbert Denef keine Einzelfälle 
sind. Damals machte Pater Klaus Mertes 
als Rektor des Berliner jesuitischen Cani-
sius-Kollegs den Missbrauch an seiner 
Schule bekannt. Hier und anderswo mel-
deten sich weitere Opfer. Es sind Tausen-
de in beiden christlichen Kirchen. Die 
wenigsten Täter sind verurteilt worden.

Das Problem: Viele Taten sind straf-
rechtlich längst verjährt. Im Strafrecht 
gelten für die Verjährung von Straftaten 
aus dem Bereich des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern und Jugendlichen 
Verjährungsfristen zwischen fünf und 30 
Jahren.

In den meisten Fällen verjährt die Tat 
jedoch in einem Zeitraum zwischen zehn 
und 20 Jahren. Zivilrechtliche Schadens-
ersatzansprüche wegen vorsätzlicher 
Verletzung des Rechts auf sexuelle 
Selbstbestimmung verjähren nach 
30  Jahren. Viele Betroffene können je-
doch erst nach Jahrzehnten – wie Nor-

bert Denef – über das erlittene Leid spre-
chen.

Unabhängig davon hat die katholi-
sche Kirche in den Jahren 2021 und 2022 
rund 40 Millionen Euro an Opfer sexuali-
sierter Gewalt ausbezahlt. Diese Zahlun-
gen beruhen allein auf Plausibilitätsprü-
fungen – ohne Gerichtsverfahren. Für 
2023 sollen die Zahlen in Kürze durch die 
die Unabhängige Kommission für An-
erkennungsleistungen (UKA) veröffent-
licht werden. Denef erhielt im vergange-
nen Jahr von der UKA gemäß der „Ord-
nung für das Verfahren zur Anerken-
nung des Leids“ 30.000 Euro.

Denef kämpft schon lange gegen die 
Verjährungsfristen. Vergebens, wie er 
findet. „Letztlich schützt die Politik die 
Kirchen, indem sie nichts an den Verjäh-
rungsfristen ändert.“

Nun führt er, wie Denef sagt, seine 
letzte Schlacht. Der schwer an fortge-
schrittenem Darmkrebs erkrankte Mann 
kann aufgrund seiner Einschränkungen 
nach Notoperationen und Komplikatio-
nen kaum noch aus dem Haus. Seine 
Frau, die ihn seit Jahren pflegte, ist nun 
selbst an Parkinson erkrankt und ein 
Pflegefall. Nun kümmert sich die Tochter 
um ihre Eltern.

Keine Krebsvorsorge möglich
Denef strebt eine Schmerzensgeldklage 
in Höhe von einer Million Euro gegen das 
Bistum Magdeburg an. Seine Begrün-
dung: Aufgrund seiner Missbrauchser-

fahrungen habe er die notwendigen 
Krebsvorsorgeuntersuchungen nicht 
durchführen lassen können. Sein behan-
delnder Arzt bestätigte dies bereits 2018. 
Er schrieb in einem Attest von einer post-
traumatischen Belastungsstörung. Der 
Krebs hätte mit „sehr hoher Wahrschein-
lichkeit“ frühzeitig erkannt und verhin-
dert werden können.

Bestätigt wird dies in einer bereits 
sechs Jahre zurückliegenden dänischen 
Registerstudie von der Universität in 
Odense. Danach haben psychisch Kran-
ke bei der Darmkrebsdiagnose oft schon 
fortgeschrittene Tumore und damit eine 
schlechtere Prognose. Sexuell traumati-
sierte Menschen, schreibt Denefs Anwalt 
Thomas Klaus an das Bistum, lehnen 
häufig körpernahe, ärztliche Untersu-
chungen ab, insbesondere, wenn sie mit 
einem Eindringen in den Körper verbun-
den sind.

Der Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige schreibt dem RedaktionsNetzwerk 
Deutschland (RND) auf Anfrage: „Es tut 
mir persönlich unendlich leid, was dieser 
Mann durchlitten hat und mit welcher 
Last er sein Leben lebt. Inwiefern aber 
ein Zusammenhang zwischen seiner 
späteren Erkrankung und den aufgrund 
von Missbrauchserfahrungen abgelehn-
ten Vorsorgeuntersuchungen besteht, 
kann ich nicht beurteilen.“

„Ich werde kämpfen“
Einen weiteren außergerichtlichen Ver-
gleich schließt das Bistum aus, so Feige 
gegenüber dem RND. Man ginge davon 
aus, dass mit der Regelung 2005 „Rechts-
frieden geschlossen“ worden wäre. 
„Herr D.“, schreibt der Bischof, „war da-
mals anwaltlich vertreten und hat sich 
zudem verpflichtet, keinerlei Ansprüche 
mehr gegen das Bistum oder sonstige 
kirchliche Stellen zu richten.“

„Eine erneute Forderung auf Scha-
densersatz bewegt sich nicht mehr im 
Rahmen des bisherigen niederschwelli-
gen – lediglich auf Plausibilität beruhen-
den – Verfahrens zur Anerkennung des 
Leids und müsste darum im Zweifelsfall 
wie auch in Köln vor Gericht geklärt wer-
den“, erklärt der Bischof. Zuvor hatte 
sein Generalvikar Bernhard Scholz De-
nefs Anwalt im Januar mitgeteilt: „Sollte 
es zu einem Gerichtsverfahren kommen, 
wird sich das Bistum Magdeburg auf die 
Einrede der Verjährung berufen.“

Beide Aussagen widersprechen sich. 
Denn ein Gericht könnte die Ansprüche 
Denefs nur klären, wenn die Kirche die 
Verjährung der Straftat nicht geltend ma-
chen würde. Der Mann aus Scharbeutz 
sagt, er wolle keinen Krieg mit der Kir-
che, er sei jemand, der auf Versöhnung 
aus sei. „Doch ich spüre seitens des Bis-
tums wie früher das Verschleppen mei-
nes Anliegens und völliges Unverständ-
nis meiner Situation. Ich bin aber noch 
da, und ich werde kämpfen.“

Dass es anders geht, bewies das Erz-
bistum Köln im vergangenen Jahr. Ein 
62-jähriger Mann, der in den 1970er-Jah-
ren als Messdiener viele Jahre lang von 
einem Priester sexuell missbraucht wor-
den war, erstritt 2023 ein Schmerzens-
geld in Höhe von 300 000 Euro. Die Kir-
che hatte zuvor entschieden, in dem Fall 
keine Verjährung geltend zu machen. Er 
hatte zuvor 25 000 Euro im Rahmen des 
Systems kirchlicher Zahlungen in An-
erkennung des Leids erhalten.

Rund 40 Millionen Euro an Betroffene
Auch im Fall einer anderen Schmerzens-
geldforderung in Höhe von 850 000 Euro 
entschied sich das Kölner Erzbistum En-
de 2023, nicht die Verjährungskarte zu 
ziehen und so den Weg für eine juristi-
sche Klärung frei zu machen. Das Bistum 
Aachen beruft sich hingegen in einem 
aktuellen Fall zwar auf die Verjährung, 
bietet jedoch ein gerichtliches Media-
tionsverfahren an.

„In einem zivilrechtlichen Schadens-
ersatzprozess ist die Einrede der Verjäh-
rung vom zuständigen Gericht nicht von 
Amts wegen zu berücksichtigen, son-
dern nur dann, wenn sich der Schuldner 
auf die Einrede der Verjährung beruft“, 
erklärt ein Sprecher des Bundesministe-
riums der Justiz. „Somit kommt es bei 
einem zivilrechtlichen Schadensersatz-
prozess wegen sexuellen Missbrauchs im 
kirchlichen Bereich darauf an, ob die be-
klagte Diözese sich auf die Einrede der 
Verjährung beruft.“

Die Unabhängige Beauftragte für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Kerstin Claus, sagte dem RND: „Es ist ein 
positives Signal für Betroffene, wenn die 
Bistümer auf die Einrede der Verjährung 
verzichten. So kann umfassend identifi-
ziert werden, welche Amtspflichtverlet-
zungen in kirchlichen und staatlichen 
Institutionen Schadensersatzansprüche 
auslösen können. Dies stärkt über den je-
weiligen Einzelfall hinaus Betroffenen-
rechte insgesamt.“

Matthias Katsch, Sprecher der Betrof-
feneninitiative Eckiger Tisch, berichtet, 
dass sich viele Betroffene aufgrund des 
Kölner Urteils melden und nach Anwäl-
ten fragen würden. Andere zögern, weil 
sie alt und krank seien sowie die Anstren-
gung, die Gutachten und hohe Kosten im 
Falle einer Niederlage fürchteten. „Das 
Risiko“, sagt Katsch, „liegt klar bei den 
Betroffenen.“

Christian Roßmüller, Anwalt eines 49-
Jährigen, der aktuell gegen das Bistum 
Hildesheim wegen der Vergewaltigung 
als Neunjähriger durch einen Priester auf 
Schmerzensgeld klagt, meint, die Ver-
jährung des Falles, auf die sich die Kirche 
in einem Verfahren möglicherweise be-
rufen will, greife hier nicht. „Eine Institu-
tion, die über so lange Zeit trickst, täuscht 
und verschleppt, kann sich nicht auf die 
Verjährung berufen.“

Die Kirchen sehen sich immer 
höheren Entschädigungsforderungen 
von Missbrauchsbetroffenen 
gegenüber. Im vergangenen Jahr 
erstritt ein 62-Jähriger gegen das 
Erzbistum Köln Schmerzensgeld von 
300 000 Euro. Andere Bistümer 
berufen sich auf Verjährung der Taten.

Sie 
könnten 
auch 
anders

„Diese Ausgrenzung tut weh“: Norbert Denef und seine Frau Veronika. Beide sind 
auf Pflege angewiesen. Foto: Susanne Peyronnet

Von Thoralf Cleven


